
B e k a n n t m a c h u n g 

der Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst 

des Kreises Schleswig-Flensburg ab 1. Oktober 2018 

 

Nach Einigung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes wurde eine „Vereinbarung über 

öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte für Leistungen des Rettungsdienstes gem. § 7 

Rettungsdienstgesetz (RDG) vom 28.03.2017“ zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg als 

Rettungsdienstträger und den Krankenkassen bzw. den Krankenkassenverbänden, dem 

Landesverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und dem Verband der 

privaten Krankenversicherungen als Kostenträger über folgende Benutzungsentgelte 

geschlossen: 

 

Pauschalentgelt für den Einsatz eines: 

1. Rettungstransportwagen (RTW) 927,07 EUR 

2. Krankentransportwagen (KTW) 59,05 EUR 

3. Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) einschl. Notarzt 564,76 EUR 

 

Zusätzlich werden für jeden Beförderungskilometer ein Entgelt von: 

1. Rettungstransportwagen (RTW) 7,51 EUR 

2. Krankentransportwagen (KTW) 2,82 EUR 

3. Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,00 EUR 

erhoben. 

Die Entgeltvereinbarung vom 31.10.2012, die im Kreisblatt Nr. 22 am 25.10.2012 

bekanntgemacht wurde, trat mit Ablauf des 30.09.2018 außer Kraft. 

 

Schleswig, 2. Oktober 2018 

 

Kreis Schleswig-Flensburg 

Der Landrat 

Rettungsdienst Schleswig-Flensburg  

Im Auftrag 

gez. Kleinert 


